
Teilnahmebedingungen

Präventionsangebote mit Zuschuss gesetzlicher Krankenkassen
Präambel

Im Rahmen der eigenverantwortlichen Gesundheitsangebote werden qualitativ
hochwertige Präventionsangebote aus den Themenfeldern Bewegung, Ernährung
und Entspannung mit einem touristischen Anteil verbunden. Diese Angebote richten
sich an unterschiedliche Bedürfnisse der Versicherten. So erhalten die Teilnehmer
spezifische Einblicke in vielfältige Präventionsangebote durch Theorie und Praxis
und kurze Schnupperthemen zum Kennen lernen. Die Teilnehmer sollen in einem
attraktiven Umfeld an das Thema „gesunde Lebensweise“ herangeführt werden, um
im Anschluss eine veränderte Lebensweise in Eigenverantwortung am Wohnort
weiterzuführen.

Vermittler dieser Angebote ist gesundheit und reisen (c/o Coast GmbH), mit Sitz in
München.

Die Krankenkassen behalten sich vor die Präventionsangebote mit Wirkung für die
Zukunft inhaltlich zu ergänzen, zu verändern oder einzustellen.

Teilnahmeberechtigter Personenkreis

Die Teilnahme ist freiwillig und erfolgt auf eigene Verantwortung.
Teilnahmeberechtigt ist jeder, der zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der
Präventionsmaßnahmen ein laufendes Versicherungsverhältnis bei, und damit einen
gesetzlichen Leistungsanspruch gegenüber einer gesetzlichen Krankenkasse hat
und bei dem zu diesem Zeitpunkt keine gesundheitlichen Bedenken bestehen.
Falls ein/-e Interessent/-in in ärztlicher Behandlung ist und Zweifel hat, ob der Kurs
für ihn/sie geeignet ist, ist zuvor ärztlicher Rat einzuholen. Bei bestimmten
Maßnahmen ist eine Unbedenklichkeitserklärung des Arztes vorzulegen. Der Kurs
kann keine ärztliche, psycho- oder physiotherapeutische Behandlung ersetzen.

Wann wird der Zuschuss gezahlt?

Den von den Krankenkassen ausgewiesenen Zuschuss erhalten versicherte
Personen, sofern Sie mindestens zu 80% an dem Präventionsprogramm
teilgenommen haben und der Leistungserbringer (Einrichtung) die Teilnahme
entsprechend schriftlich bescheinigt. Die Präventionsangebote werden i.d.R. einmal
pro Kalenderjahr von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. Jedes
Programm besteht aus 2 unterschiedlichen Kursbausteinen, die sich mit den Themen
Entspannung, Bewegung, Ernährung oder Suchtverhalten beschäftigen

Datenübermittlung an die Krankenkassen

Soweit der Teilnehmer einen Präventionskurs bucht, für den seine Krankenkasse
einen Zuschuss zahlt, erklärt er sich damit einverstanden, dass gesundheit und
reisen folgende Daten zum Zwecke der Prüfung der Leistungserbringung an die
jeweilige Krankenkasse übermittelt: Name, Versicherungsnummer, Kursangebot.
Ferner erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass gesundheit und reisen



die nach erfolgreicher Kursteilnahme von dem Leistungserbringer ausgestellte und
an gesundheit und reisen weitergereichte Teilnahmebescheinigung zum Zwecke der
Gewährung des Zuschusses an die jeweilige Krankenkasse übermittelt.

Buchungsprocedere

Nach Eingang der Buchung erhält der Kunde von gesundheit und reisen – freie
Kapazitäten vorausgesetzt – umgehend eine Buchungsbestätigung. Der Teilnehmer
zahlt seine Kosten für das Präventionsprogramm spätestens 14 Tage nach Erhalt der 
Reisebestätigung an gesundheit und reisen. Der zu zahlende Gesamtbetrag ist im 
Katalog sowie der Buchungsbestätigung/Rechnung entsprechend gekennzeichnet. 
Wenn der Teilnehmer mindestens zu 80% an den Kursen teilgenommen hat, werden 
die verbleibenden Kosten (gegebenenfalls abzgl. dem Eigenanteil) für das 
Präventionsprogramm entweder direkt zwischen dem Leistungsvermittler gesundheit 
und reisen und der jeweiligen Krankenkasse oder aber direkt zwischen den 
Versicherten und der jeweiligen Krankenkasse verrechnet. gesundheit und reisen 
erreichen Sie Mo – Fr von 09:00 – 18:00.

Haftung

Die Krankenkassen sind keine Veranstalter der Angebote und haftet nicht für etwaige
Sach- oder Personenschäden.

Stornierung/Umbuchung

Im Falle eines Reiserücktrittes erhebt gesundheit und reisen bis 31 Tage vor
Reiseantritt keine Stornogebühren. Es fällt jedoch eine Bearbeitungsgebühr in Höhe
von € 20 pro Person an. Ab dem 30. Tage vor Reiseantritt staffeln sich die
Stornogebühren, immer bezogen auf den vollen Reisepreis (nicht auf den
Eigenanteil) wie folgt:
Ab dem 30. bis 16. Tag vor Reiseantritt 25%
Ab dem 15. bis 06. Tag vor Reiseantritt 50%
Ab dem 05. bis 03. Tag vor Reiseantritt 70%
Ab dem 02. Tag vor Reiseantritt oder bei Nichtantritt der Reise 100%
Für Umbuchungen wird eine Gebühr in Höhe von
€ 20.- je Vorgang erhoben.

Nähere Einzelheiten können den AGBs von gesundheit und reisen entnommen
werden.

Bei Buchung der Reise kann, gegen eine entsprechende Extragebühr, eine so
genannte Reiserücktrittskostenversicherung über gesundheit und reisen
abgeschlossen werden.

Fragebogen

Der Teilnehmer erhält einen Fragebogen zur Wirksamkeitskontrolle und
Verbesserung des Angebotes. Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig und soll
ohne Personenbezug erfolgen. Die Angaben im Fragebogen werden in
anonymisierter Form gespeichert und ausgewertet. Der Fragebogen wird nach der
Auswertung vernichtet.



Verschwiegenheit

Während eines Kurses können auch sehr persönliche Probleme zur Sprache
kommen. Die – über einzelne Teilnehmer – im Kurs bekannt gewordenen
Informationen sind vertraulich zu behandeln.

Besonderheiten

Ob bzw. inwieweit sich Krankenkassen an den Kosten der Präventionsprogramme
beteiligen, ist bei der jeweiligen Kasse zu erfragen.

Änderungen der Teilnahmebedingungen

Die Krankenkassen können die Teilnahmebedingungen mit Wirkung für die Zukunft
einseitig ändern oder ergänzen. Änderungen oder Ergänzungen der in den
Teilnahmebedingungen niedergelegten Bestimmungen werden dem Teilnehmer in
geeigneter Form bekannt gegeben.

Salvatorische Klausel

Sollte eine der hier enthaltenen Bedingungen ganz oder teilweise ungültig sein oder
werden, behalten die übrigen Bedingungen ihre Gültigkeit. Die unwirksame Klausel
wird durch eine Klausel ersetzt, die ihrem Zweck möglichst nahe kommt.
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